
HERZLICH WILLKOMMEN
an der 

Prinzregentenschule



Daten

SCHÜLER:

• über 450 Schülerinnen und Schüler

• 19 Klassen

• 68 % Migrationshintergrund

PÄDAGOGISCHES PERSONAL:

• 33 Grundschullehrerinnen

• 4 Fachlehrer (Religion und WG)

• 1 Förderlehrerin

• 1 Heilpädagogin

• 1 Studienrätin im Förderschuldienst

• 13 Mitarbeiterinnen in der offenen Ganztagesschule



Bausteine

Inklusion

Offene 
Ganztagesschule

Gebundene 
Ganztagesschule

Halbtagesschule



Halbtagesgrundschule  

• 23 Unterrichtsstunden
• verteilt auf 5 Tage

→16 Stunden Grundlegender Unterricht

→2 Förderstunden

→2 Stunden Ethik/Religion

→1 Stunden WG

→2 Stunden Sport



Gebundene und offene Ganztagesschule

gebunden offen

grundsätzlich kostenlos (außer Essen)

Kooperationspartner: AWO
- Unterrichtszeiten:

Mo-Do 8.00 – 15.30 Uhr
Fr 8.00 – 12.15

- Veränderte Unterrichtsstruktur
- Lehrertandem + externe Kräfte

- Betreuung am Freitag möglich → Kosten
- Keine Ferienbetreuung

- Halbtagesgrundschule
- nach Unterrichtsschluss
- Kurzgruppen Unterrichtsschluss: 14.00 Uhr
- Langgruppen Unterrichtsschluss: 16.00 Uhr
- Pädagogisches Personal

- Betreuung am Freitag möglich → Kosten
- Keine Ferienbetreuung



Angebote

• Monatsthemen zur Werteerziehung

• Interkulturelle und interreligiöse Feiern

• Projektwochen

• Lesenächte 

• Vorlesestunden

• Sportfeste

• Basketball

• Schnuppertrainings

• Schulfeste

• Individuelle Förderung

• Enge Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern

….



Elternbeirat  



Schulweghelferinnen und -helfer    



Zurückstellung

Art. 37 BayEUG  

Ein schulpflichtiges Kind kann für ein Schuljahr von der Aufnahme in die 
Grundschule zurückgestellt werden, wenn zu erwarten ist, dass das Kind 
voraussichtlich erst ein Schuljahr später mit Erfolg am Unterricht der 
Grundschule teilnehmen kann. 
Zur Feststellung der Schulfähigkeit kann die Schulleitung die Teilnahme an 
einem Test verlangen.

Die Entscheidung über die Zurückstellung trifft die Schulleitung nach 
Anhörung einer erfahrenen Lehrkraft und der Erziehungsberechtigten ...

 



Einschulungskorridor

Art. 37 BayEUG

Für die Kinder, die zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs 
Jahre alt werden, können die Erziehungsberechtigten den Schulbesuch 
auf das kommende Schuljahr verschieben.

möglich bis Anfang April 2025

 

Schriftliche Erklärung zur Nutzung des Einschulungskorridors 

 

 

Wir möchten für unsere Tochter / unseren Sohn  

 

________________________________________ 

 

geboren am ______________________________ 

 

den Einschulungskorridor nutzen.  

 

Somit wird unser Kind erst im Schuljahr 2022/23 schulpflichtig. 

 

 

 

_____________________________________ 

Datum / Unterschrift Erziehungsberechtigte 

 

 



Gastschulantrag

→ aus zwingenden persönlichen Gründen

→an der Sprengelschule

→Stellungnahme des Schulleiters der abgebenden und 
aufnehmenden Schule

→letztendliche Entscheidung durch die Stadt!



Schuleinschreibung - Unterlagen

• Geburtsurkunde/Stammbuch

• Pass und Meldebescheinigung in Kopie bei nicht deutscher Staatsangehö-
rigkeit

• Untersuchung Gesundheitsamt

• Nachweis Masernimpfung

• Einwilligung zum Informationsaustausch mit dem Kindergarten

• evtl. Sorgerechtsbeschluss

Das Kind zur Einschreibung mitbringen!



Fragen?



Vielen Dank fürs Zuhören!
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